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Kenntnisnahme der Brandschutzordnung Version vom 11.03.2011  
 
Herzlich willkommen in der Barclays Arena. Wir weisen auf Ihre Verpflichtung hin, Personen- und 
Sachschäden sowie Brand- und sonstige Gefahren in der Barclaycard Arena (nachfolgend BA) sowie 
auf dem gesamten Betriebsgelände zu vermeiden. Hierbei haben Sie sowohl die allgemeinen 
Richtlinien und Hinweise als auch die gültigen AGB´s, Hausordnung und Brandschutzordnung der BA 
sowie die einschlägigen BG-Vorschriften (BGV’en) zu befolgen und alle der Arbeitssicherheit und dem 
Gesundheitsschutz aller Mitarbeiter*innen dienenden Maßnahmen zu unterstützen und zu 
kontrollieren.  
Bitte denken Sie daran, dass die BGV`en auch für Mitarbeiter*innen ausländischer Firmen gelten, 
deren Personal in Deutschland keiner Berufsgenossenschaft angehören!  
Setzen Sie sich vor Arbeitsaufnahme mit der zuständigen Produktionsleitung der BA, die für die 
gegenseitige Abstimmung der Arbeiten zuständig und Ihnen gegenüber in Fragen der 
Arbeitssicherheit weisungsbefugt ist, in Verbindung.  
 
Auf folgende Punkte möchten wir, neben der allgemeinen Sorgfaltspflicht, nochmals hinweisen: 
 

1) Neue, ortsunkundige Mitarbeiter*innen sind vor Ort in die Brandschutzordnung der BA 
einzuweisen. 

 
2) Die Anfahrtswege für die Feuerwehr sind ausnahmslos freizuhalten. Parken vor Hydranten, 

Einfahrten, Toren oder ähnlichen Engstellen ist nicht erlaubt. 
 
3) Das Abstellen oder Lagern von Gegenständen jeder Art auf Anfahrtswegen für die 

Feuerwehr und Rettungswegen sowie das Versperren des Freiraumes dieser Wege ist 
unzulässig. Sonstige Wege sind grundsätzlich freizuhalten. In unmittelbarer Nähe von 
Wegen abgestellte oder gelagerte Gegenstände sind gegen Umfallen zu sichern. 

 
4) Sicherheitszeichen, Sicherheits- und Hinweisschilder im Betrieb, z. B. Verbots- und 

Gebotsschilder, Warnschilder, Schilder für Rettung und Erste Hilfe, sind zu beachten und 
dürfen nicht entfernt werden. 

 
5) Beschädigungen und Störungen an unseren Einrichtungen sind sofort zu melden. 

 
6) Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (z. B. Kopf- oder Fußschutz) ist bei den 

Arbeiten zu tragen! 
 

7) Brandabschottungen dürfen nur nach vorheriger Freigabe geöffnet werden. Geöffnete 
Brandabschottungen sind unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder fachgerecht zu 
verschließen. 

 
8) Die aushängenden Flucht- und Rettungswegpläne sind zu beachten. 

 
Ihre oder von Ihnen beauftragte Mitarbeiter*innen sind in die Inhalte dieses Merkblattes und die 
Brandschutzverordnung der Barclays Arena eingewiesen.   
Die Hausordnung sowie die Brandschutzordnung können bei Bedarf bei der Arena Control 
eingesehen werden. 
 
Es dürfen nur eingewiesene Personen vor Ort eingesetzt werden.  
 
Zur Kenntnis genommen: 
 
 
Firma / Veranstaltende:  
 
Name:                                    
 
Datum:                     Unterschrift:       ………………………………………..    


